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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Politische Grundfragen

Die international geführte Diskussion um die Messung der sozialen Wohlfahrt in der
Bevölkerung kam auch im Ständerat an. 2008 hatte der französische Präsident Nicolas
Sarkozy eine Kommission ins Leben gerufen, die von den Nobelpreisträgern Amartya
Sen und Joseph Stiglitz geleitet wird. Aufgabe der Kommission ist es, die Grenzen des
bisher verwendeten Wohlfahrtsmass, dem Bruttoinlandprodukt, aufzuzeigen und
alternative Masse zu finden, mit denen z.B. auch soziale Gerechtigkeit oder ökologische
Nachhaltigkeit bestimmt werden können. Gleichzeitig wird auch auf Ebene der OECD an
alternativen Massen gearbeitet. Mit seinem Postulat verlangte Markus Stadler (glp, UR)
vom Bundesrat, dass er in seiner Strategie im Hinblick auf die Weltkonferenz zur
nachhaltigen Entwicklung in Rio 2012 die Erkenntnisse der internationalen Diskussion
integriere. Der Bundesrat unterstützte das Postulat, das dann von der kleinen Kammer
auch angenommen wurde.
Ein Mass, das sich bereits seit einigen Jahren in der internationalen Debatte etabliert,
ist der von der UNO entwickelte Human Development Index (HDI), der neben der
wirtschaftlichen Entwicklung auch Indikatoren zu Bildung, Gesundheit und Umwelt
berücksichtigt. Die Schweiz befindet sich im HDI-Ranking, das 2011 für 169 Länder
besteht und von Norwegen, Australien und den Niederlanden angeführt wird, auf Rang
11. 1

POSTULAT
DATUM: 16.03.2011
MARC BÜHLMANN

Rechtsordnung

Kriminalität

Der parlamentarischen Initiative Sommaruga (sp, GE) betreffend den Schutz von
Whistleblowern bei Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit, der demokratischen Rechte
und der Volksrechte gab der Nationalrat im März 2015 keine Folge. Er folgte damit dem
Antrag seiner Kommissionsmehrheit, welche einen generellen Rechtsanspruch auf Asyl
für Whistleblower – so Kommissionssprecherin Schneeberger (fdp, BL) – als
„problematisch“ und „übertrieben“ erachtete. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.03.2015
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Ab dem 1. Januar 2013 wurde das Bundesamt für Metrologie als verselbständigte Anstalt
des Bundes geführt. Diese auf die Revision des Bundesgesetzes über das Messwesen
zurückgehende Änderung evozierte zwei Postulate Schneeberger (fdp, BL). Die erste
Forderung nach einem Erfahrungsbericht über solche Auslagerungen (Po. 12.4020) fand
im Nationalrat kein Gehör, wohl aber die Idee (Po. 12.4021) eines Berichtes über
mögliche Synergien durch die Vereinheitlichung von Messnetzen und der Einführung
gemeinsamer Dienste, die durch das neue Eidgenössische Institut für Metrologie
(Metas) koordiniert werden könnten. 3

POSTULAT
DATUM: 22.03.2013
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Wahlen

Wahlen in kantonale Regierungen

Drei Urner Regierungsräte traten für die Gesamterneuerungswahlen am 11.3.12 nicht
mehr an. Während Stefan Fryberg (fdp) und Josef Arnold (cvp) nach zwöf- bzw.
achtjähriger Amtszeit zurücktraten, wollte sich der im Herbst 2011 in den Ständerat
gewählt Isidor Baumann (cvp) auf die nationale Politik konzentrieren. Die andern vier
Regierungsmitglieder – Heidi Z’graggen (cvp), Josef Dittli (fdp), Markus Züst (sp) und
Beat Arnold (svp) – stellten sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Anders als vor
vier Jahren, als alle Bisherigen wieder antraten und ohne Konkurrenz bestätigt wurden,
verhiessen die drei nicht durch Bisherige zu verteidigende Sitze, die total elf
Kandidaturen und der Angriff der SVP, die als zweitstärkste Fraktion im Landrat eine
adäquatere Vertretung in der Regierung und eine neue parteipolitische
Zusammensetzung (bisher: 3 CVP, 2 FDP, 1 SP, 1 SVP) anstrebte, Spannung. Neben ihrem
Bisherigen Arnold, der 2010 bei Ersatzwahlen für den damals aus der Regierung
ausgeschiedenen, parteilosen Ständerat Markus Stadler (glp) als erster Urner SVP-
Regierungsrat in die Exekutive gewählt wurde, schickte die SVP den 51-jährigen
Präsidenten des Landrates, Josef Schuler, ins Rennen. Dessen Chancen wurden jedoch
als gering eingeschätzt, weil vermutet wurde, dass sich die Stimmen des bürgerlichen
Lagers, auf die er angewiesen war, auf die CVP und die FDP konzentrieren würden. Die
CVP trat mit einem Quartett zur Verteidigung ihrer drei Sitze an. Neben der bisherigen
Z’graggen sollten die Kantonsparteipräsidentin Patrizia Danioth Halter, der
Gemeindepräsident von Gurtnellen, Beat Jörg, sowie der Landratsvizepräsident Urban
Camenzind mindestens die beiden vakanten Sitze verteidigen, besser noch die bis 2004
traditionelle Mehrheit in der Urner Exekutive wieder herstellen. Die FDP schickte neben
ihrem Bisherigen Dittli den 55-jährigen Thomas Arnold ins Rennen, um ihren
Besitzstand zu wahren. Markus Züst (sp) wurde von der Wahlallianz aus SP, GP, Juso und
Urner Gewerkschaftsbund unterstützt. Zwei weitere Kandidaturen ergänzten das
Karussell. Sowohl Barbara Bär (fdp), Gemeindepräsidentin von Altdorf als auch Erich
Herger (cvp), Gemeindepräsident von Bürglen und ehemaliger Chefredaktor des Urner
Wochenblattes, waren in der parteiinternen Ausmarchung ihrer Konkurrenz knapp
unterlegen und versuchten ihr Glück mit wilden Kandidaturen, die in Uri – so zeigt etwa
das Beispiel des zurückgetretenen Stefan Fryberg (gewählt als wilder Kandidat) –
durchaus Erfolg haben können.

Angesichts der Kandidatenflut wurde ein zweiter Wahlgang nötig. Im ersten Wahlgang
wurden nur die Bisherigen, die jeweils alle von allen Parteien unterstützt wurden – mit
Ausnahme der SVP, die eine Unterstützung von Züst (sp) explizit verweigerte – ohne
Probleme wiedergewählt: Am meisten Stimmen erhielt Josef Dittli (10'083 Stimmen),
gefolgt von Heidi Z’graggen (7'611 Stimmen), Beat Arnold (7'606 Stimmen) und Markus
Züst (7'424 Stimmen). Dittli wurde zum Landammann und Z’graggen zum
Landesstatthalter gewählt. Ebenfalls bereits in der ersten Runde übersprang Beat Jörg
(6'335 Stimmen) das absolute Mehr, das bei 6'277 Stimmen lag. Er dürfte vom Umstand
profitiert haben, dass er der einzige Kandidat aus dem Urner Oberland war, dem die
Urner Stimmbürgerschaft traditionellerweise ein Regierungsmitglied zugesteht. Für die
restlichen sechs Kandidierenden war die Hürde zu hoch. Urban Camenzind (5'108)
Stimmen konnte sich für den zweiten Umgang die besten Chancen ausrechnen, gefolgt
von Barbara Bär (4'976), die als wilde Kandidatin den offiziell von der FDP portierten
abgeschlagenen Thomas Arnold (3'170 Stimmen) hinter sich liess. Auch der ebenfalls
wild kandidierende Erich Herger (4'698 Stimmen) verzeichnete mehr als ein
Achtungsresultat und liess nicht nur die offizielle CVP-Kandidatin Patrizia Danioth
Halter (4'468 Stimmen), sondern auch den SVP-Kandidaten Josef Schuler (4'460
Stimmen) hinter sich. In der Folge wurden Urban Camenzind und Josef Schuler von
ihren Parteien noch einmal aufgestellt. Die FDP schwenkte von Thomas Arnold auf die
nach der internen Ausmarchung vor dem ersten Wahlgang ursprünglich nicht
unterstützte Barbara Bär um. Erich Herger trat noch einmal wild an. Dank dieser
Kandidatur verhiess auch der zweite Umgang Spannung. Zwar traten Bär und Camenzind
gemeinsam auf einer Liste an, die interne CVP-Konkurrenz durch Herger erhöhte aber
die Wahrscheinlichkeit eines Aufsplittens der CVP-Stimmen und somit die Chancen des
SVP-Anwärters. Beim zweiten Wahlgang am 15. April setzte die Urner Wahlbürgerschaft
aber dann doch überraschend deutlich auf Kontinuität und wählte Barbara Bär (5'142)
vor Urban Camenzind (4'937 Stimmen) in den Regierungsrat. Herger (3'921 Stimmen)
und Schuler (3'696 Stimmen) waren abgeschlagen. Damit blieb die Sitzverteilung – 3
CVP, 2 FDP, 1 SP, 1 SVP – bestehen. Neu und erstmals in der gesamten Innerschweiz
sassen zwei Frauen in der Exekutive. Die Stimmbeteiligung war beim zweiten Wahlgang
(41,1%) leicht geringer als noch beim ersten (49,4%). 4

WAHLEN
DATUM: 15.04.2012
MARC BÜHLMANN
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Eidgenössische Wahlen

Auf kommunaler Ebene sind Parteilose nicht mehr wegzudenken. Auf nationaler Ebene
schafften es bisher allerdings nur wenige parteiungebundene Personen in die Räte. Ein
Beispiel stellte Markus Stadler dar, der 2010 für den Kanton Uri als Parteiloser in den
Ständerat gewählt wurde, später dann allerdings der GLP beitrat. Mit parteifrei.ch
wurde für die Nationalratswahlen eine Plattform für parteilose Kandidierende
geschaffen, die in ihrer Position frei seien, sich aber für eine konsensorientierte Politik
einsetzten müssten. In sechs Kantonen trat parteifrei.ch mit einer eigenen Liste an: ZH,
BE, BS, SO, FR, LU. Der einzige gewählte Parteilose, der Schaffhauser Thomas Minder (in
den Ständerat), orientierte sich jedoch nicht an dieser Plattform. 5

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Bei den Ständeratswahlen 2015 fanden in zwölf Kantonen zweite Durchgänge statt. Dies
bedeutete einen leichten Rückgang gegenüber 2011, als rekordhohe 13 zusätzliche
Wahlgänge vonnöten waren. Nach Eintreffen der letzten Resultate aus den Kantonen
Aargau und Zürich war klar, dass sich im Grossen und Ganzen wenig an der
Zusammensetzung des «Stöckli» geändert hatte. Die FDP durfte sich dennoch aufgrund
zweier Sitzgewinne als Wahlsiegerin feiern lassen. Mit 13 Mandaten schlossen die
Freisinnigen somit als neue Spitzenreiterin zur CVP auf, welche ihrerseits ihre Sitze
halten konnte. Die SP legte nach ihrem starken Zuwachs von 2011 nochmals um einen
Sitz auf 12 zu. Gleichzeitig verloren die Grünen mit der Abwahl des Waadtländers Luc
Recordon eines ihrer beiden Mandate. Die SVP setzte nach ihrem gescheiterten «Sturm
aufs Stöckli» bei den letzten Wahlen explizit auf – aus ihrer Sicht – mehrheitsfähige
Kandidatinnen und Kantidaten. Der Volkspartei gelang es aber lediglich ihre bisherigen
fünf Sitze zu verteidigen. Die BDP sicherte ihr Berner Mandat mit Ständerat Werner
Luginbühl erfolgreich. Von Erfolg konnte hingegen bei den Grünliberalen keine Rede
sein: Sie konnten ihre zwei Mandate in Zürich (Verena Diener) bzw. Uri (Markus Stadler)
nicht verteidigen. Als Verliererin der Wahlen blieb der GLP somit der Einzug in die
kleine Kammer verwehrt. Der einzige Parteilose im Ständerat ist weiterhin der
Schaffhauser Ständerat und Vater der Abzocker-Initiative, Thomas Minder.

WAHLEN
DATUM: 17.10.2015
ANDREA DENZ

Anlässlich der eidgenössischen Wahlen traten 26 Nationalrätinnen und Nationalräte
und 11 Ständerätinnen und Ständeräte nicht mehr an. Die Zahl verringerte sich damit
im Vergleich zu 2011, als im Nationalrat 38 und im Ständerat 12 Rücktritte zu
verzeichnen waren. In der grossen Kammer musste die SVP die meisten Nachfolger
finden, da sich neun ihrer Vertreterinnen und Vertreter nicht mehr zur Wahl stellten.
Bei der SP waren es fünf, bei der FDP und den Grünen vier und bei der CVP drei
Nationalratsmitglieder, die ersetzt werden mussten. Von der BDP legte nur der Bündner
Nationalrat Hansjörg Hassler sein Amt nieder, während bei der GLP alle Bisherigen
erneut kandidierten. In der kleinen Kammer musste die CVP vier und die FDP fünf
Abgänge verkraften. Bei den Christdemokraten betraf dies die Ständeräte Peter Bieri
(Zug), René Imoberdorf (Wallis), Paul Niederberger (Nidwalden) und Urs Schwaller
(Freiburg); bei den Freisinnigen Hans Altherr (Appenzell Ausserrhoden), Christine
Egerszegi (Aargau), Felix Gutzwiller (Zürich), Hans Hess (Obwalden) und Georges Theiler
(Luzern). Die Grünliberalen waren mit der schwierigen Situation konfrontiert, dass ihre
einzigen beiden Ständeratsmitglieder – Verena Diener (Zürich) und Markus Stadler (Uri)
– gleich beide den Rücktritt bekanntgaben.

WAHLEN
DATUM: 17.10.2015
ANDREA DENZ

Der Trend hin zu immer mehr Kandidierenden auf immer mehr Listen bei den
Nationalratswahlen war auch im Kanton Basel-Landschaft zu beobachten. Insgesamt
waren es 112 Anwärterinnen und Anwärter, die auf einer der 16 Listen ihr Glück
versuchten. Mit einem Frauenanteil von 38.4% konnte sich der Basler Halbkanton im
nationalen Vergleich sehen lassen. Die Monate vor der Wahl waren stark vom Thema
Listenverbindungen geprägt. Die Diskussion drehte sich dabei hauptsächlich um eine
allfällige Allianz der Mitteparteien. Ausserdem prägend waren die Ergebnisse der Land-
und Regierungsratswahlen, die im Februar gleichen Jahres stattgefunden hatten. Diese
waren in erster Linie für die Grünen verheerend, welche ein Drittel ihrer Sitze
einbüssten. Aber auch die Sozialdemokraten mussten den Verlust ihres
Regierungsratssitzes hinnehmen. Auf der anderen Seite konnten die grossen
bürgerlichen Parteien gemeinsam zulegen. Einer Wiederholung dieses bürgerlichen
Triumphs in den nationalen Wahlen wurde gute Chancen eingeräumt.

Obwohl sich CVP, FDP und SVP bei den kantonalen Wahlen noch erfolgreich verbündet

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ
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hatten, ergab sich für die Nationalratswahlen eine etwas andere Ausgangslage. Die FDP
und die SVP gaben zunächst wie erwartet ihre Listenverbindung bekannt. Für die CVP
bot sich die Möglichkeit zum Anschluss, hätte rechnerisch für die Christdemokraten
aber wohl kaum Sinn gemacht. Endgültig in weite Ferne rückte der bürgerliche
Schulterschluss, als SVP-Kantonalpräsident Oskar Kämpfer für eine Listenverbindung
mit der CVP den Rücktritt der christlichdemokratischen Spitzenkandidatin Elisabeth
Schneider-Schneiter zur Bedingung machte. Verständlicherweise wurde dies in CVP-
Kreisen mit wenig Begeisterung aufgenommen, ja gar als Affront bezeichnet. Auch die
Idee einer Koalition der Mitteparteien erhielt früh einen Dämpfer, als die EVP mit der
Begründung absagte, sie politisiere in sozialen Fragen näher bei der Linken. Schliesslich
kehrte der CVP auch die GLP in letzter Sekunde den Rücken, worauf erstere einzig mit
der BDP die Verteidigung von Schneider-Schneiters Sitz in Angriff nahm. 
Die Grünen hatten neben ihren schlechten Wahlergebnissen zusätzlich mit einer
Parteiabspaltung zu kämpfen. Unter der Führung von Landrat Jürg Wiedemann wurde
nämlich die Partei der Grün-Unabhängigen gegründet, welche in einer Listenverbindung
mit der GLP das schwierige Vorhaben einer Verteidigung des Sitzes der amtierenden
Nationalrätin und ehemaligen Ratspräsidentin Maya Graf noch zusätzlich erschwerte.
Die EVP, welche bereits die CVP verschmäht hatte, entschied sich alleine und nicht in
einer linken Koalition anzutreten. So beruhten die Hoffnungen der Grünen einzig auf
der traditionellen Listenverbindung mit der SP. Die beiden sozialdemokratischen Sitze
von Eric Nussbaumer und Susanne Leutenegger Oberholzer galten gemeinhin als eher
ungefährdet. Für Spekulationen sorgten die gleichzeitigen National- und
Ständeratskandidaturen von FDP-Landrat Christoph Buser. Diese schienen die
Wiederwahl der bisherigen FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger zu gefährden. Auf
Seiten der SVP ging man aufgrund der guten Prognosen zuversichtlich in den Wahlkampf
und schielte auf einen Sitzgewinn.

Der auf bürgerlicher Seite erhoffte „Durchmarsch“ wurde am Wahltag nicht zur Realität.
Entgegen vieler Erwartungen blieb die Sitzverteilung beim Alten: 2 SVP, 2 SP, 1 FDP, 1
CVP und 1 GPS. Mit dem kantonalen Spitzenresultat von 36‘043 Stimmen konnte Maya
Graf ihren Sitz verteidigen. Ihre Partei – die Grünen – konnte auf 14.2% Wähleranteil
zulegen (+0.6 Prozentpunkte). Die Listenpartnerin SP verlor 2.2 Prozentpunkte und
landete bei 22.2%. Am stärksten zulegen konnten wie erwartet die SVP und die FDP.
Während die Volkspartei ihren Wähleranteil auf 29.8% (+2.9 Prozentpunkte) steigerte,
konnte die FDP gar um 4.3 Prozentpunkte zulegen (neu: 15.8%). Der grosse Zuwachs bei
den Freisinnigen relativiert sich jedoch, wenn man den massiven Verlust bei den letzten
Wahlen (-5.5 Prozentpunkte) in Betracht zieht. Verlierer waren die kleinen und ohnehin
mandatslosen Mitteparteien, notabene die BDP, welche von 6.4% auf gerade mal 2.8%
Wähleranteil abrutschte. Die GLP kam noch auf 2.7% (-2.3 Prozentpunkte) und die EVP
auf 2.2% (-1.1 Prozentpunkte). Neu gewählt wurde SVP-Kandidatin Sandra Sollberger,
welche den zurückgetretenen Christian Miesch ersetzt. Somit werden neu fünf der
sieben Nationalratsmandate von Frauen besetzt (71%). Die Stimmbeteiligung hingegen
stellte sich mit 46.8% als weniger aussergewöhnlich dar. 6

Nach dem Rücktritt des grünliberalen Vertreters Markus Stadler musste bei den
Ständeratswahlen im Kanton Uri eines der beiden Mandate neu besetzt werden. Neben
dem bisherigen Amtsträger Isidor Baumann von der CVP stellte sich FDP-Regierungsrat
Josef Dittli zur Wahl. Da keine weiteren Kandidaturen eingegeben wurden, zogen beide
in einer faktisch stillen Wahl in die kleine Kammer ein. Dittli erhielt dabei  10‘979
Stimmen, während Baumann knapp dahinter mit 10‘782 Stimmen folgte. Mit der Wahl
von Josef Dittli ist die FDP erstmals in der Urner Ständeratsdelegation vertreten. Es war
überhaupt erst das zweite Mal nach Markus Stadler (GLP), dass ein Vertreter von
ausserhalb der CVP – bzw. deren Vorgängerin der KVP – für den Kanton Uri ins "Stöckli"
einzog. 7

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ

134 Personen auf 20 Listen kandidierten im Kanton Basel-Landschaft bei den
Nationalratswahlen 2019 für einen der sieben Baselbieter Sitze in der Grossen
Kammer. Der Frauenanteil unter den Kandidierenden betrug 44.0 Prozent – der
dritthöchste Wert der Schweiz.

Die letzten eidgenössischen Wahlen vor vier Jahren hatten keiner Partei einen
Sitzgewinn beschert. Die Verteilung der Baselbieter Nationalräte während der letzten
Legislatur blieb damals bei 2 SVP, 2 SP, 1 GPS, 1 FDP und 1 CVP. Bei den Landratswahlen
im März 2019 hatten die Grünen stark zulegen (+6 Sitze) können, während die SVP

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
ELIA HEER

01.01.65 - 01.01.20 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



deutliche Einbussen verzeichnen musste (-7 Sitze). Entsprechend nervös war die SVP im
Vorfeld der eidgenössischen Wahlen vom Oktober. Doch nachdem eine
Listenverbindung mit der FDP in trockenen Tüchern war, schienen die beiden SVP-Sitze
ungefährdet. Diese rechts-bürgerliche Listenverbindung wurde von Kritik aus der Mitte
begleitet, denn die CVP bangte ihrerseits um die Wiederwahl ihrer Nationalrätin
Elisabeth Schneider-Schneiter, welche 2015 den Einzug in den Nationalrat nur knapp
geschafft hatte. Wie die SVP waren es auch bei der CVP die Listenverbindungen, welche
die Gefahr eines Sitzverlustes verringerte. Die CVP ging eine breite Mitte-Verbindung
mit der GLP, der EVP und der BDP ein. Anders als im Kanton Basel-Stadt widersetzte
sich die Baselbieter CVP einer Unterlistenverbindung ihrer drei Listenpartnerinnen, da
Schneider-Schneiters Sitz sonst von einer Kandidatin der GLP oder der BDP hätte
überflügelt werden können. Die kantonale CVP weigerte sich damit, die nationale
Strategie dieser vier Parteien zur Stärkung der politischen Mitte zu befolgen, obwohl die
Absichtserklärung zu dieser Strategie unter anderem auch der Präsident der CVP
Schweiz Gerhard Pfister (ZG) unterzeichnet hatte. Leidtragende waren hauptsächlich
die GLP und die EVP, deren Chancen auf einen Sitzgewinn sich damit drastisch
verringerten. Bei der FDP gab es trotz einer klaren Spitzenkandidatin, der amtierenden
Nationalrätin Daniela Schneeberger, ein Gerangel um die hinteren Plätze, da
Schneeberger gleichzeitig aussichtsreich für den Ständerat kandidierte. Besonders
hervor tat sich Christoph Buser. Der Direktor der Wirtschaftskammer Basel war im März
bei den Landratswahlen abgewählt worden. Bereits seine Nominierung auf die
Hauptliste verursachte deshalb Diskussionen. Buser irritierte seine Partei anschliessend
durch seinen Alleingang im Wahlkampf, wo er unter anderem jede Menge Plakate ohne
Parteilogo aufhängte. Die Grünen konnten die Wahlen am entspanntesten angehen. Die
Partei setzte überraschend nicht ihre bisherige Nationalrätin Maya Graf an die Spitze
der Liste, sondern Florence Brenzikofer. Brenzikofer, seit März die bestgewählte
Landrätin, hoffte darauf, für Graf nachrutschen zu können, da Graf ebenfalls
gleichzeitig für den Ständerat kandidierte. Der Listenpartnerin der Grünen, der SP, und
insbesondere der Bisherigen Samira Marti dürfte es angesichts des Höhenfluges und
der sich abzeichnenden Gewinne der Grünen langsam unwohl geworden sein, da diese
sich unter Umständen sogar einen der beiden sozialdemokratischen Sitze hätten
schnappen können. 

Der Wahlsonntag brachte freilich keine Veränderungen gegenüber der letzten
Legislatur. Zwar konnten die Grünen (+3.8 Prozentpunkte, neu 18.0%) und die
Grünliberalen (+2.6 Prozentpunkte, neu 5.3%) deutlich Wähleranteile hinzugewinnen,
doch für einen Sitzgewinn reichte es beiden Parteien nicht. Die SVP verlor zwar deutlich
(-4.7 Prozentpunkte, neu 25.1%), doch sie konnte ihre beiden Mandate verteidigen.
Nicht nur bei der Sitzverteilung blieb alles beim Alten; alle bisherigen Nationalräte
konnten sich parteiintern durchsetzen und schafften die Wiederwahl. 
Dass in der Baselbieter Bundeshausdelegation während der kommenden Legislatur
dennoch eine neue Person Einzug hält, liegt an der Wahl von Maya Graf in den
Ständerat. Für sie rutschte dadurch nämlich Florence Brenzikofer in den Nationalrat
nach. Somit entsendet Basel-Landschaft erneut fünf Frauen in den Nationalrat, was
einem Frauenanteil von 71.4 Prozent entspricht. Die Stimmbeteiligung fiel um ganze 4.2
Prozentpunkte und betrug nur noch 42.6 Prozent. 8

Die Ständeratswahlen 2019 im Kanton Basel-Landschaft versprachen Spannung, denn
der bisherige Ständerat Claude Janiak (SP) gab im Frühjahr seinen Rücktritt auf Ende
der Legislatur bekannt. Somit galt es im Oktober, den einzigen Ständeratssitz des
Halbkantons neu zu besetzen. Die Sozialdemokraten versuchten den Sitz in ihren
Reihen zu halten und nominierten dafür Eric Nussbaumer, der nach drei Amtszeiten im
Nationalrat den Wechsel in die kleine Kammer anstrebte. Konkurrenz aus dem linken
Lager bekam Nussbaumer in der Person von Maya Graf. Diese politisierte sogar schon
seit 2001 im Nationalrat. Sie war unter anderem 2012/13 Nationalratspräsidentin und
damit ein Jahr lang die «höchste Schweizerin». Dass sie bis weit über das eigene Lager
hinaus Sympathien genoss, hatte sie bei den Nationalratswahlen 2015 bewiesen, als sie
von allen Kandidierenden sowohl am meisten Stimmen als auch am meisten
Panaschierstimmen geholt hatte. Im Wahljahr des Frauenstreiks sprach ausserdem für
Graf, dass sie seit 2014 den Frauendachverband Alliance f als Co-Präsidentin führte. Die
Geschlechterfrage war im Baselbiet auch deshalb ein wichtiges Thema, weil der
Halbkanton noch nie zuvor im Ständerat durch eine Frau vertreten worden war. So gab
es denn auch einige Sozialdemokraten, welche statt Eric Nussbaumer lieber eine Frau
nominiert hätten. Weitere Unstimmigkeiten im links-grünen Lager provozierten die
Grünen, indem sie sich weigerten, eine Zusicherung für den Verzicht von Maya Graf im
zweiten Wahlgang zu geben, sollte diese nach dem ersten Durchgang hinter Eric
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Nussbaumer liegen. Nussbaumer, der von Beginn weg angekündigt hatte, er würde sich
umgekehrt für Graf zurückziehen, reagierte irritiert, denn falls beide linken
Kandidierenden im zweiten Wahlgang erneut anträten, müsste man davon ausgehen,
dass eine lachende dritte Kandidatin das Rennen für sich entscheidet. Wie die Grünen,
setzten auch die Bürgerlichen ihre Hoffnungen in eine Frau. Für die FDP stieg
Nationalrätin Daniela Schneeberger ins Rennen. Schneeberger bekam zwar aus dem
bürgerlichen Lager viel Unterstützung, doch musste sie einen Rückschlag hinnehmen,
als die CVP auf eine Wahlempfehlung zu ihren Gunsten verzichtete und stattdessen
Stimmfreigabe beschloss. Die Position der CVP wurde hingegen als Erfolg für die vierte
Kandidatin im Ständeratsrennen  gewertet:  Elisabeth Augstburger von der EVP.
Augstburger, zuvor 16 Jahre Landrätin, sorgte im Wahlkampf für jede Menge
Schlagzeilen, weil sie in einem Interview die Ansicht vertrat, dass Konversionstherapien
Homosexuellen helfen könnten «sofern die oder der Betroffene das auch will». 

Wie erwartet erreichte niemand nach dem ersten Wahlgang das absolute Mehr von
38'496. In Führung lag nach dem ersten Durchgang Daniela Schneeberger, die 26'536
Stimmen auf sich vereinte. Dahinter lieferten sich Maya Graf und Eric Nussbaumer ein
Kopf-an-Kopf-Rennen – mit dem besseren Ende für Graf (22'986 Stimmen). Der
enttäuschte Eric Nussbaumer (22'519) platzierte sich nicht einmal 500 Stimmen
dahinter. Trotzdem zog er sich wie angekündigt zugunsten von Graf zurück und konnte
sich wenigstens daran freuen, die meisten Stimmen im Rennen um ein
Nationalratsmandat erhalten zu haben. Abgeschlagen zuhinterst landete Elisabeth
Augstburger (3'209), die sich daraufhin ebenfalls zurückzog. 

So kam es im zweiten Wahlgang zum Zweikampf zwischen Graf und Schneeberger.
Obwohl Schneeberger am meisten Stimmen geholt hatte, stieg eher Graf als Favoritin in
den zweiten Durchgang, da man davon ausging, dass die Grüne mehr Stimmen von
Nussbaumer würde erben können. Doch auch Schneeberger hoffte, dass einige
Stimmen des eher pragmatischen Sozialdemokraten Nussbaumer auf sie abfallen
würden. Zudem erhielt sie, anders als im ersten Durchgang, neben der Unterstützung
der SVP auch jene der CVP und der EVP. Doch trotz dieser Unterstützung reichte es
Schneeberger am Ende nicht. Maya Graf setzte sich im zweiten Wahlgang durch und zog
damit als erste Frau und als erste Grüne Baselbieterin in den Ständerat ein. Grafs 32'581
Stimmen reichten für einen Vorsprung von rund 2'000 Stimmen auf Schneeberger. 1'021
Stimmen entfielen auf diverse Kandidaten. Die Wahlbeteiligung im zweiten Durchgang
fiel gegenüber dem ersten (41.4%) um über sechs Prozentpunkte und betrug noch 35.0
Prozent. 9

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Im März 2015 nahm der Ständerat ein Postulat Stadler (glp, UR) an und beauftragte
damit den Bundesrat, in einem Bericht darzustellen, wie er eine nachhaltige
Wirtschaftsentwicklung sicherstellen will. Der Bundesrat sprach sich gegen die
Annahme des Postulates aus, da die Thematik, auch die im Postulat hervorgehobene
zentrale Bedeutung der Einwanderung, bereits im Bericht zu den Grundlagen für die
neue Wachstumspolitik behandelt worden sei. Gleicher Auffassung waren jedoch nur 17
der anwesenden Ständeräte. 
Der Bundesrat beantwortete das Anliegen dann im Juni 2016 im Bericht zur Neuen
Wachstumspoltik 2016-2019, der im Vergleich zum Grundlagenbericht auf dieser relativ
hohen Abstraktionsstufe aber kaum mit neuen Erkenntnissen aufwartete. 10
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Strukturpolitik

Depuis plusieurs années, la question du fardeau administratif qui pèserait sur les PME
suisses anime les débats sous la coupole fédérale. Une initiative parlementaire
Schneeberger a étudié précisément le cas du droit de la révision. Ainsi, l’initiante a
proposé une concrétisation du contrôle restreint pour protéger les PME helvétiques.
L'initiative vise une modification des articles 729, 729c, 730c et 755 du Code des
obligations (CO). La Bâloise (fdp/plr, BL) considère que l'Autorité fédérale de
surveillance en matière de révision (ASR) s'écarte de la volonté du législateur. En effet,
elle rappelle que l'objectif premier de l'introduction du contrôle restreint, lors de la
modification du CO en janvier 2008, était d'alléger la charge financière des PME. Or,
elle estime que le contrôle restreint s'aligne de plus en plus sur le contrôle ordinaire ce
qui renforce le fardeau administratif. Cette situation préjudiciable entraîne une hausse
des coûts pour les PME. Ainsi, des modifications du CO seraient indispensables. 
La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a examiné
l'initiative. Par 12 voix contre 7 et 4 abstentions, la CAJ-CN a proposé à sa chambre de
rejeter l'initiative. La majorité a pointé du doigt le risque de conflits d'intérêt et rappelé
le rôle prépondérant de l'indépendance du contrôleur dans le droit de la révision. De
plus, elle a précisé qu'un rapport de l'Office fédéral de la justice (OFJ), qui sera publié
en 2018, étudie actuellement le droit de la révision et le droit de la surveillance de la
révision. A l'opposé, une minorité, qui a souligné l'importance de soulager
administrativement les PME, a proposé au Conseil national d'accepter l'initiative. Au
final, le conseil national a décidé de donner suite à l'initiative par 98 voix contre 72 et 3
abstentions. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.05.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Gesellschaftsrecht

Face au renforcement du fardeau administratif qui pèse sur les PME, Daniela
Schneeberger (plr, BL) a opté pour la voie législative la plus directe avec une initiative
parlementaire qui vise un réexamen du contrôle restreint en matière de révision et de
surveillance de la révision pour les PME. Étant donné que la chambre du peuple a
donné suite à l’initiative, la commission des affaires juridiques du Conseil des États
(CAJ-CE) s’est penchée sur l’objet. Par 7 voix contre 4 et 1 abstention, la commission a
proposé de ne pas donner suite à l’initiative. D’abord, une majorité de la CAJ-CE est
convaincue de l’utilité et de l’efficacité du contrôle restreint. Ensuite, elle considère
qu’une législation trop précise réduirait les marges de manœuvre. Mais surtout, elle
estime qu’un assouplissement de la législation sur le contrôle restreint affaiblirait la
protection des créanciers, des clients, des employés et des actionnaires minoritaires.
Une minorité, emmenée par Stefan Engler (pdc, GR) proposait d’adopter l’initiative
parlementaire. Au final, c’est un vote extrêmement serré qui a décidé du sort de
l’initiative. Elle a été rejetée par 21 voix contre 19 et 0 abstention. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Auch 2014 hatten verschiedene Vorstösse die Finma-Regulierungen zum Gegenstand.
Das Postulat de Courten (svp, BL) wollte den Bundesrat dazu verpflichten, einen Bericht
über die Regulierungsmassnahmen der Finma zu erstellen. Konkret sollte abgeklärt
werden, inwiefern sich die Finma an ihre eigenen Eckwerte für neue
Regulierungsvorhaben halte. Der Bundesrat verwies vergeblich auf die bereits 2013
überwiesenen Postulate Graber (cvp, LU) und de Buman (cvp, FR). Diese hätten ähnliche
Berichte gefordert, welche zurzeit in Erarbeitung stünden und gegen Jahresende zu
erwarten seien. Die bürgerlichen Parteien (ohne GLP) sprachen sich dennoch
geschlossen für den Vorstoss de Courten aus. Das Postulat wurde am 16.9.14 mit 118 zu
68 Stimmen angenommen. In eine ähnliche Richtung wie das Postulat de Courten zielte
das Postulat Schneeberger (fdp, BL). Die Postulantin forderte darin den Bundesrat auf,
einen Bericht über die Effizienz der Finma zu verfassen. Dabei sollte insbesondere auf
Regulierungsdichte, -geschwindigkeit und -häufigkeit eingegangen werden. Der
Vorstoss verlangte zudem, dass der Bericht operationelle und gesetzgeberische
Änderungsvorschläge mache. Der Bundesrat lehnte das Postulat auch in diesem Fall mit
Verweis auf den in Erarbeitung stehenden Bericht zu den 2013 überwiesenen
Postulaten Graber und de Buman ab, konnte sich im Ratsplenum aber nicht
durchsetzen. Der Vorstoss wurde, gegen den Willen von SP, Grünen und GLP, am 25.9.14
mit 117 zu 72 Stimmen angenommen. Bereits im Dezember 2014 veröffentlichte der
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Bundesrat den Bericht zu den vier pendenten Postulaten. Dieser Bericht wurde auf
Basis früherer Gutachten erstellt und kam zum Schluss, dass die Finma nicht „einem
Regulierungseifer verfallen“ wäre und keine unverhältnismässigen Regeln aufgestellt
habe. Dem Papier zufolge hätte kein „systematisches Fehlverhalten“ im
Kommunikationsverhalten der Finma festgestellt werden können. Betreffend
Personalbestand unterstützt der Bundesrat in seinem Bericht die Idee einer
Aufstockung der Bankenaufsicht und vermehrter Vor-Ort-Prüfungen. Deutlich sprach er
sich, im Einklang mit der Finma, gegen eine Bussenkompetenz für die Aufsichtsbehörde
aus. Diese würde eine „unverhältnismässige“ organisatorische Zweiteilung der Finma
erfordern, weil nach strafrechtlichem Erfordernis das Aufsichtsverfahren nach
Verwaltungsverfahrensgesetz und das Aufsichtsverfahren nach Verwaltungsstrafgesetz
getrennt zu führen wären. Mit dem Bericht waren die Aufträge der vier Postulate
(Graber, de Buman, de Courten und Schneeberger) erfüllt. Zum Jahresende waren diese
nur noch formell beim Bundesrat hängig. 13

Corrado Pardini (sp/ps, BE) affirme que les risques de conflit d'intérêt, entre
l'entreprise de révision et une banque ou assurance, lors d'un audit comptable ou
prudentiel, sont omniprésents étant donné la taille limitée du marché des entreprises
de révision. Dès lors, plusieurs irrégularités n'arriveraient jamais à l'oreille de la FINMA.
Une motion souhaite donc étendre le rôle de la FINMA dans le cadre de la loi sur la
surveillance des marchés financiers (LFINMA). Quatre mesures sont proposées pour
élargir les compétences de la FINMA. Elle deviendrait responsable de fixer l'étendue et
le contenue de la révision, de définir le mandat et l'entreprise de révision, de facturer
les frais à la société auditée et de réceptionner le rapport de révision. 
Pour sa part, le Conseil fédéral a estimé que les risques de conflits d'intérêts avaient
été résorbés lors des récentes modifications de la loi sur la surveillance de la révision
(LSR). En effet, les entreprises de révision sont désormais sous la loupe de l'Autorité
fédérale de surveillance en matière de révision (ASR). De plus, il a précisé que le rapport
sur l'activité de la FINMA, en réponse aux postulats de Konrad Graber (cvp/pdc, LU)
12.4095, de Thomas de Courten (svp/udc, BL) 12.4121, de Daniela Schneeberger
(fdp/plr, BL) 12.4122 et Dominique de Buman (cap/pdc, FR) 13.3282 évaluait
positivement la surveillance de la FINMA. Lors du vote à la chambre du peuple, la
motion a été rejetée par 137 voix contre 51. Les voix du Parti socialiste et des Verts n'ont
pas été suffisantes. 14

MOTION
DATUM: 04.05.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Juni 2017 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Revision des
Verrechnungssteuergesetzes (VStG). Neu soll die Eidgenössische Steuerverwaltung bei
der Rückerstattung der Verrechnungssteuer kulanter sein können. Konkret sollen
natürliche, in der Schweiz ansässige Personen die Rückerstattung ihrer
Verrechnungssteuer auch dann fordern können, wenn sie vor der Rechtskräftigkeit der
ordentlichen Veranlagung nichtdeklarierte Beträge nachdeklarieren oder die
Steuerbehörden ein Versäumnis entdecken. Damit würde die Verschärfung der Praxis
aufgrund zweier Bundesgerichtsurteile rückgängig gemacht. Die Bundesratsvorlage
nahm das Anliegen einer Motion Schneeberger (fdp, BL) auf, die der Bundesrat aufgrund
einer zu wenig expliziten Formulierung der zeitlichen Begrenzung der
Rückforderungsmöglichkeiten zur Ablehnung empfohlen hatte. 

In der Vernehmlassung stiess die Vorlage mehrheitlich auf Zustimmung, gegen einzelne
Bestimmungen gab es jedoch durchaus Einwände von allen Seiten. Insbesondere eine
Ergänzung im erläuternden Bericht, wonach die Rückerstattung nur bei Vorliegen eines
Strafurteils verwirkt werden könne, stiess vor allem bei den Kantonen auf Kritik. Sie
betonten, dass ein Abwarten von Strafurteilen zu jahrzehntelangen Verzögerungen
führen könne und daher nicht praktikabel sei. Zudem befürchteten sie, dass die
kantonalen Behörden dadurch im Zweifelsfall auf ein Strafverfahren verzichten und
eine Rückerstattung gewähren würden. Dadurch müssten sie aber womöglich die
entsprechenden Kosten selber übernehmen, falls die ESTV anschliessend der Ansicht
sei, dass ein Strafverfahren hätte durchgeführt werden müssen. Stattdessen sollen die
kantonalen Verrechnungssteuerämter die Berechtigung erhalten, zu prüfen, ob eine
Nicht- oder Falschdeklaration fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte. Umstritten war auch
die eigentliche Raison d’être des betreffenden Artikels, nämlich die Ablauffrist für
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entsprechende Anträge: Sollen Nachdeklarationen bis zum Ablauf der Frist für
Einsprachen gegen die Veranlagung möglich sein, wie es der bundesrätliche Vorschlag
vorsah, oder zum Beispiel bis zum Ende der dreijährigen Antragsfrist für
Rückerstattungen, wie es die CVP vorschlug? Uneinig waren sich die
Vernehmlassungsteilnehmenden auch bezüglich der Frage, ob die entsprechende
Regelung rückwirkend und somit auch für die zahlreichen aus diesem Grund
zurückgestellten Fälle gelten soll. Einige Kantone sowie die Finanzdirektorenkonferenz
lehnten die Rückwirkungsklausel ab, da sie zu rechtsungleichen Ergebnissen führen
würde. 
Die SP und einzelne Kantone wiesen zudem darauf hin, dass sich die Deklarationsmoral
seit der Verschärfung der Praxis verbessert hatte, sich mit der aktuellen Änderung aber
vermutlich wieder verschlechtern werde. Die SP gab an, sie unterstütze die Änderung
unter Vorbehalt und bei einer strikten Auslegung der Fahrlässigkeit. Kritischer zeigte
sich der Städteverband, der die Verwirkungsvorschrift nicht aufweichen wollte. Die
Verwirkung solle als Regelfall beibehalten werden und der entsprechende Artikel
bestehen bleiben. Stattdessen sollen die Ausnahmen in einem zweiten Absatz erläutert
werden. Auch der SGB bestand darauf, dass keine Anreize zur Falsch- oder
Nichtdeklaration geschaffen werden, damit die Verrechnungssteuer auch zukünftig
ihren Zweck als Sicherungssteuer erfülle. 15

In der Herbstsession behandelte auch der Nationalrat die Standesinitiative zur
Vereinfachung des Steuersystems bei den direkten Steuern, die vom Kanton Basel-
Landschaft eingereicht worden war. Im Namen einer Minderheit der WAK-NR erklärte
Daniela Schneeberger (fdp, BL), dass die Initiative nicht als ausformulierter Entwurf,
sondern als Aufforderung aufzufassen sei, dieses Thema endlich anzugehen.
Entsprechend bat sie die Räte, die Standesinitiative anzunehmen, auch wenn einzelne
Forderungen der Initiative vielen in der WAK-NR zu weit gingen. Prisca Birrer-Heimo
(sp, LU) pflichtete ihrer Vorrednerin bei, dass das Schweizer Steuersystem zu
vereinfachen sei. Da jedoch bezüglich der konkreten Umsetzung keine Einigkeit
bestehe, Folgegeben der Initiative einen grossen administrativen Aufwand mit sich
bringen würde und bei der Wohneigentumsbesteuerung bereits konkrete Beschlüsse
gefasst worden seien, beantragte Birrer-Heimo die Ablehnung der Initiative. Diesem
Votum folgte die Mehrheit des Nationalrats und sprach sich mit 136 zu 44 Stimmen (0
Enthaltungen) gegen Folgegeben aus. Mit diesem Nein ist die Standesinitiative und
damit ein weiterer Versuch der Vereinfachung des Steuersystems vom Tisch. 16

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

In der Schweiz ansässigen, natürlichen Personen soll in Zukunft ihre
Verrechnungssteuer auch rückerstattet werden, wenn sie die mit der
Verrechnungssteuer belasteten Einkünfte oder Vermögen nicht oder falsch deklariert
haben. Voraussetzung ist jedoch, dass die entsprechenden Gelder nachträglich
deklariert werden. Dies beantragte Daniela Schneeberger (fdp, BL) in einer im
September 2016 eingereichten Motion. Damit soll die Entwicklung der
Verrechnungssteuer von einer Sicherungssteuer hin zu einer Strafsteuer korrigiert
werden. Zuletzt hatte die Eidgenössische Steuerverwaltung die Praxis bezüglich der
Rückerstattung der Verrechnungssteuer verschärft, indem diese verwirkt wird, wenn
die Deklaration der entsprechenden Einkünfte erst durch Intervention der
Steuerbehörden erfolgt. Die Motionärin argumentierte, dass mit der Steuererklärung
überforderte Steuerpflichtige nicht mit einer Strafe von 35 Prozent belegt werden
sollen, wenn die Erträge im Veranlagungsverfahren korrekt besteuert werden. Der
Bundesrat erklärte sein Verständnis für das Anliegen, bestand aber darauf, dass die
Rückerstattungsberechtigung nur dann gelte, wenn die Deklaration spätestens bis zur
Rechtskraft der ordentlichen Veranlagung eingehe. Da dies aus der Motion nicht explizit
hervorgehe, beantragte er die Motion zur Ablehnung und beauftragte stattdessen das
EFD, eine Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten, welche Artikel 23 VStG um einen
Rückerstattungsanspruch bei einer Deklaration auf Nachfrage der Steuerbehörde
ergänzen soll. Gemäss dem bundesrätlichen Vorschlag soll aber eine Rückerstattung nur
bei einer noch nicht rechtskräftigen Veranlagung möglich sein.

In der Behandlung der Motion im Nationalrat verwies Schneeberger insbesondere auf
die Dringlichkeit der Vorlage und erklärte, dass eine Annahme der Motion trotz der
Bundesratsvorlage notwendig sei, um dem Bundesrat aufzuzeigen, „wohin das
Parlament möchte”. Eine Ablehnung würde hingegen ein falsches Signal senden.
Finanzminister Maurer versprach hingegen, dass der Bundesrat in den nächsten
Wochen eine entsprechende Botschaft verabschieden werde. Wenn die Büros das

MOTION
DATUM: 28.02.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Geschäft rasch zuwiesen, könne die Revision bereits im April von den Kommissionen
behandelt und damit noch im Jahr 2018 abgeschlossen und in Kraft gesetzt werden.
Entsprechend sei eine Annahme der Motion nicht nötig. Zudem betonte Maurer erneut
die Differenz des Bundesratsvorschlags zur Motion bezüglich der zeitlichen
Beschränkung der Nachdeklaration. Dennoch nahm der Nationalrat die Motion mit 133
zu 61 Stimmen an, wobei sich die SP-, die Grünen- und die GLP-Fraktion geschlossen
gegen die Motion aussprachen. 17

In der Herbstsession 2018 folgte der Ständerat seiner WAK-SR und lehnte die Motion
Schneeberger (fdp, BL) zur Verwirkung der Rückerstattung bei der
Verrechnungssteuer stillschweigend ab. Im Rahmen der Revision des
Verrechnungssteuergesetzes sei die Motion bereits umgesetzt worden, hatte
Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) dem Rat zuvor erklärt. 18

MOTION
DATUM: 10.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Die aufgrund des Auslaufens der Möglichkeit zur Selbstanzeige obsolet gewordenen
Gesetzesartikel zur straflosen Selbstanzeige im DBG und im StHG seien abzuschaffen,
verlangte Margret Kiener Nellen (sp, BE) mit einer parlamentarischen Initiative. Damit
würde auch die Ungerechtigkeit gegenüber den ehrlichen Steuerzahlenden aufgehoben,
die durch Steueramnestien schlechter «wegkämen» als unehrliche Bürgerinnen und
Bürger, erklärte sie. Diese Meinung teilte eine Mehrheit der WAK-NR nicht und empfahl
mit 19 zu 5 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Zwar seien die Regelungen für
Personen mit Schwarzgeldkonten im Ausland aufgrund des AIA nicht mehr nötig, sie
seien jedoch «durchaus zweckdienlich» bei Personen, die Schwarzgeld auf Schweizer
Konten besitzen, erklärte die Kommissionsmehrheit. Dadurch könne Steuersubstrat
zurückgewonnen werden, das sonst nicht abgeliefert würde. Zudem müssten die
Steuerpflichtigen Nachsteuern und Verzugszinsen für die letzten 10 Jahre bezahlen,
betonte die Kommissionsmehrheit. 
In der Sommersession 2019 behandelte der Nationalrat die Initiative. Für die
Kommission erläuterte Daniela Schneeberger (fdp, BL) die bisherige Praxis: Seit Anfang
2010 könnten sich juristische oder natürliche Personen wegen Steuerhinterziehung und
zum Zweck der Steuerhinterziehung begangenen Delikten selbst anzeigen und würden
für diese nicht verfolgt. Hingegen würden Nachsteuern inklusive Verzugszinsen für die
letzten zehn Jahre fällig. Sie betonte, dass aufgrund dieser Nachsteuern und
Verzugszinsen durch die Selbstanzeige «keinerlei Besserstellung gegenüber den übrigen
Steuerpflichtigen» erfolge. Es ginge dabei insbesondere um Personen, die etwas
vergessen hätten zu deklarieren, oder um Konten, die bei Erbfällen aufgetaucht seien,
nicht um «Schwerverbrecher». Mit 118 zu 51 Stimmen lehnte der Nationalrat die
parlamentarische Initiative gegen den Willen der geschlossen stimmenden Grünen- und
SP-Fraktionen sowie der EVP-Vertretenden ab. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Finanzausgleich

Diskussionslos überwies der Ständerat in der Herbstsession ein Postulat Stadler (glp,
UR), welches den Bundesrat mit der Überprüfung der Einhaltung der NFA-Prinzipien
beauftragte, namentlich der Subsidiarität, der fiskalischen Äquivalenz
(Übereinstimmung von Nutzniessern, Kosten und Entscheidungsträgern) und der neuen
Zusammenarbeits- und Finanzierungsformen zwischen Bund und Kantonen
(Programmvereinbarungen sowie Global- und Pauschalbeiträge). 20

POSTULAT
DATUM: 13.09.2012
LAURENT BERNHARD

Der Bundesrat genehmigte im September 2014 zudem einen Bericht über die
Einhaltung der Grundsätze der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, der auf ein Postulat Stadler (glp, UR)
aus dem Jahr 2012 zurückging. Der Bundesrat zog nach der Überprüfung der relevanten
Verfassungsgrundsätze (Subsidiaritätsprinzip, Prinzip der fiskalischen Äquivalenz,
Respektierung der Organisations- und Finanzautonomie der Kantone) eine positive
Bilanz, kam jedoch gleichzeitig zum Schluss, dass teilweise eine "systeminhärente
Zentralisierungstendenz" festzustellen sei, da bei einem bedeutenden Anteil der rund
120 zwischen 2004 und 2013 erlassenen Vorlagen die Aufgabenerfüllung durch Bund
und Kantone gemäss dem Grundsatz des Vollzugsföderalismus geregelt worden war. Der
Bericht zeigte zudem, dass bei je vier der 120 Vorlagen die Einhaltung des
Subsidiaritätsprinzips als "fragwürdig" bzw. die des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz
als "kritisch" zu beurteilen war. Dennoch seien, so der Bundesrat, über alles gesehen

POSTULAT
DATUM: 12.09.2014
DAVID ZUMBACH
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die NFA-Grundsätze sowohl bei der Erarbeitung von Vorlagen als auch bei deren
parlamentarischen Beratung beachtet und respektiert worden. 21

Der Bundesrat habe in Zukunft in allen erläuternden Berichten zu Vernehmlassungen
und in allen Botschaften zu Vorlagen, die die Aufgabenteilung zwischen oder die
Aufgabenerfüllung durch Bund und Kantone betreffen, aufzuzeigen, ob die NFA-
Prinzipien eingehalten werden und welche Auswirkungen die geplanten Änderungen auf
Kantone und Gemeinden haben. Dieser Auffassung war im Dezember 2014 der
Nationalrat und reichte eine entsprechende Motion Schneeberger (fdp, NR)
diskussionslos an den Ständerat weiter. Die Regierung hatte kurz zuvor in ihrem Bericht
über die Einhaltung der NFA-Grundsätze Bereitschaft signalisiert, alle künftigen
Gesetzes- und Verfassungsvorlagen auf Einhaltung der NFA-Prinzipien zu überprüfen.
Der Motionärin war dies jedoch zu wenig verbindlich gewesen. Der Bundesrat begrüsste
die Annahme des Vorstosses. 22

MOTION
DATUM: 12.12.2014
DAVID ZUMBACH

Im März 2015 überwies der Ständerat diskussionslos eine Motion Schneeberger (fdp, BL)
an den Bundesrat, die von der Regierung forderte, dass in Zukunft in allen erläuternden
Berichten zu Vernehmlassungen und in allen Botschaften zu Vorlagen, die die
Aufgabenteilung oder die Aufgabenerfüllung durch Bund und Kantone betreffen,
aufgezeigt wird, ob die NFA-Prinzipien eingehalten werden und welche Auswirkungen
die geplanten Änderungen auf Kantone und Gemeinden haben. Damit folgte die kleine
Kammer dem Nationalrat und der vorberatenden Finanzkommission (FK-SR), die sich
beide für das Ansinnen ausgesprochen hatten. Die Motion ging auf den Bericht über die
Einhaltung der NFA-Grundsätze zurück, den der Bundesrat in Erfüllung eines Postulats
Stadler (glp, UR) erstellt und im September 2014 veröffentlicht hatte. In diesem hatte
die Regierung ihre Bereitschaft signalisiert, alle künftigen Gesetzes- und
Verfassungsvorlagen auf Einhaltung der NFA-Prinzipien zu überprüfen. Der Motionärin
war dies jedoch zu wenig verbindlich gewesen. 23

MOTION
DATUM: 17.03.2015
DAVID ZUMBACH

In Erfüllung der Motion Schneeberger (fdp, BL), die klare Kriterien zur Überprüfung der
Einhaltung der NFA-Prinzipien bei Vernehmlassungserläuterungen forderte,
veröffentlichte der Bundesrat eine Neuauflage des Botschaftsleitfadens und des
Gesetzgebungsleitfadens, die neu solche Kriterien enthalten. Damit erachtete er das
Anliegen der Motion als erfüllt und beantragte sie zur Abschreibung. National- und
Ständerat folgten diesem Antrag in der Sommersession 2018 stillschweigend. 24

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Wasserkraft

Contre l’avis du Conseil fédéral, les deux Chambres fédérales ont accepté une motion
Stadler (pvl, UR) visant à relever l’objectif de la production des centrales hydrauliques
suisses. 25

MOTION
DATUM: 14.12.2012
LAURENT BERNHARD

Verkehr und Kommunikation
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Verkehrspolitik

In Erfüllung der Motionen Büttiker (fdp, SO) (10.3921) und Hochreutener (cvp, BE)
(10.3914) sowie zweier Motionen der Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen
(KVF) beider Räte (12.3330 / 12.3401), welche 2012 überwiesen worden waren, legte der
Bundesrat im Mai seine Botschaft zu Bau und Finanzierung eines 4-Meter-Korridors
auf den Zulaufstrecken zur NEAT am Gotthard vor. Das Geschäft enthielt das
Bundesgesetz über den Bau und die Finanzierung eines 4-Meter-Korridors sowie den
Bundesbeschluss über den Gesamtkredit. Um die Gotthardachse bis 2020 in einen
durchgehenden 4-Meter-Korridor umzubauen, sind zwischen Basel und der
Alpensüdseite 170 Ausbaumassnahmen umzusetzen. Dazu zählen Tunnelanpassungen
und Änderungen an Perrondächern, Fahrleitungen, Signalanlagen und Überführungen,
sowie der Neubau des Bözbergtunnels. Die Massnahmen in der Schweiz wurden auf
rund CHF 710 Mio. veranschlagt, die Massnahmen für Anschlüsse in Italien auf
CHF 230 Mio. Die Finanzierung könne zunächst über den FinöV-Fonds und später über
den Bahninfrastrukturfonds BIF vorgenommen werden. Der Bundesrat hielt fest, dass
die Mittel ausreichten, um neben allen beschlossenen Projekten im Rahmen von FABI
auch den 4-Meter-Korridor zu realisieren. Am 25. September trat der Ständerat ohne
Gegenantrag auf die Vorlage ein. Die KVF-SR stellte den Mehrheitsantrag, den Artikel 1
des Bundesgesetzes so zu ändern, dass nicht nur die Gotthardstrecke erwähnt wird,
sondern allgemein die Nord-Süd-Verbindung. Damit könnten auch Massnahmen auf der
Lötschberg-Linie ergriffen werden, ohne dass eine Gesetzesänderung notwendig
würde. Eine Minderheit Theiler (fdp, LU) beantragte die Annahme des bundesrätlichen
Vorschlages. Der Ständerat stimmte mit 23 zu 20 Stimmen für den Mehrheitsantrag. Die
von der KVF-SR in Artikel 2 beantragte Streichung der Massnahmen in
Giubiasco–Lugano Vedeggio (mit Kosten von CHF 10 Mio.) fand im Rat dagegen keine
Mehrheit, er folgte dem Antrag des Bundesrates mit 26 zu 9 Stimmen. Hinsichtlich der
Massnahmen für die Anschlüsse in Italien wollte die KVF-SR mit ihrem Mehrheitsantrag
aufnehmen, dass für A-fonds-perdu-Beiträge an Italien ein überwiegendes Interesse
der Schweiz gegeben sein muss. Ein Minderheitsantrag wollte verhindern, dass der
Bundesrat eine Carte blanche für finanzielle Vereinbarungen mit Italien erhält. Der Rat
folgte allerdings dem Mehrheitsantrag mit 31 zu 11 Stimmen und löste mit qualifiziertem
Mehr von 36 zu 6 Stimmen die Ausgabenbremse. Bei der Finanzierung forderte die
Mehrheit der KVF, dass diese zu einem Drittel aus Mineralölsteuererträgen und zu zwei
Dritteln aus FinöV bzw. FABI erfolgen solle. Der Minderheitenantrag Imoberdorf (cvp,
VS) beantragte dagegen die Annahme des bundesrätlichen Vorschlages, welcher eine
Finanzierung rein aus FinöV und später aus dem BIF vorsah. Gegen die Teilfinanzierung
mit Mitteln aus dem Strassenverkehr wurde vorgebracht, dass von diesen Mitteln
bereits sehr viel für den Schienenverkehr eingesetzt werde und dass eine weitere
Beanspruchung dieser Mittel die Zustimmung zur Vignettenpreiserhöhung und zu FABI
in den jeweiligen Volksabstimmungen gefährden könnte. Der Rat entschied deshalb
gegen weitere Mittel aus dem Strassenverkehr und nahm den Minderheitsantrag mit 28
zu 15 Stimmen an. Eine Minderheit Stadler (glp, UR) wollte schliesslich die zulässigen
Höchstmasse für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen aufnehmen und zwar so, dass
sogenannte Gigaliner (mit einer Länge von 25 Metern und einem Gewicht von bis zu 60
Tonnen) nicht zugelassen würden. Gegen diesen Vorschlag wurde vorgebracht, dass die
Gesetzesebene der falsche Ort sei, um die Dimensionen von Fahrzeugen zu regeln und
er wurde entsprechend mit 23 zu 15 Stimmen abgelehnt. In der Gesamtabstimmung
nahm der Ständerat das Bundesgesetz einstimmig (bei 7 Enthaltungen) an. In der
Debatte des Bundesbeschlusses zum Gesamtkredit forderte der Mehrheitsantrag der
KVF-SR eine Erhöhung der Beiträge an Massnahmen in Italien (Lötschberg-Simplon-
Linie) um zusätzliche CHF 50 Mio. Dagegen wurde von Bundesrätin Leuthard
eingewendet, dass die Schweiz mit Italien in Verhandlungen stehe und es taktisch falsch
sei, den gesprochenen Betrag noch vor Abschluss der Verhandlungen aufzustocken.
Zudem sei es unschön gegenüber jenen Kantonen, deren Anliegen zu FABI aus
finanziellen Gründen zurückgestellt worden seien. Bei je 21 Stimmen für und gegen den
Mehrheitsantrag entschied der Stichentscheid des Präsidenten für den
Mehrheitsantrag. Die Ausgabenbremse wurde mit 24 zu 18 Stimmen gelöst und in der
Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den Bundesbeschluss zum Gesamtkredit mit
26 zu 15 Stimmen an. Am 5. Dezember trat der Nationalrat ebenfalls ohne Gegenantrag
auf die Vorlage ein. Im Nationalrat wurden die gleichen Punkte diskutiert wie im
Ständerat. Die grosse Kammer folgte ihrer Schwester in der allgemeinen Formulierung
des Geltungsbereichs entgegen einem Minderheitenantrag Binder (svp, ZH), welcher die
Zustimmung zur bundesrätlichen Fassung forderte, mit 111 zu 73 Stimmen. Wie im
Ständerat waren auch im Nationalrat die Beiträge an Italien umstritten: Während der
Mehrheitsantrag der KVF-NR die Zustimmung zur ständerätlichen Fassung beantragte,
forderte eine Minderheit 1 Binder (svp, ZH), dass der Bundesrat zwar selbständig
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Darlehen an Italien vergeben dürfe, für A-fonds-perdu-Beiträge aber die Zustimmung
der Bundesversammlung vorzusehen sei. Eine Minderheit 2 Binder (svp, ZH) forderte die
integrale Streichung des Artikels zu Beiträgen an Italien. Begründet wurde dies mit dem
Territorialprinzip: Die Schweiz solle nur auf Schweizer Boden investieren. Dem wurde
von grünliberaler, sozialdemokratischer und grüner Seite entgegengehalten, dass die
NEAT ohne Anschluss im Süden nicht den vollen Nutzen zur Verkehrsverlagerung
entfalten könne. Der Mehrheitsantrag wurde den beiden Minderheitsanträgen deutlich
vorgezogen, Gegenstimmen kamen fast ausschliesslich aus der SVP-Fraktion. Die
Ausgabe wurde mit 138 zu 48 Stimmen angenommen, nur die SVP-Fraktion trat auf die
Ausgabenbremse. Eine Minderheit Hardegger (sp, ZH) verlangte die Aufnahme von
Höchstmassen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen in Artikel 9 des
Strassenverkehrsgesetzes sowie einen entsprechenden Verweis im Bundesgesetz zum
4-Meter-Korridor. Wie schon im Ständerat wurde dagegengehalten, dass dafür die
Verordnungs- und nicht die Gesetzesebene vorgesehen sei. Der Nationalrat nahm den
Minderheitenantrag Hardegger trotzdem mit 119 zu 60 Stimmen an. In der
Gesamtabstimmung wurde das Bundesgesetz einstimmig mit 178 Stimmen bei 2
Enthaltungen angenommen. In der Debatte zum Bundesbeschluss über den
Gesamtkredit verlangte eine Minderheit Huber (fdp, UR), der bundesrätlichen Vorlage
nachzukommen und die vom Ständerat eingebrachten CHF 50 Mio. für Massnahmen in
Italien auf der Lötschberg-Simplon-Linie zu streichen. Der Nationalrat folgte aber
seiner Kommission und nahm den Bundesbeschluss im Sinne des Ständerates mit 104
gegen 72 Stimmen an, wobei die Gegenstimmen aus den Fraktionen von FDP und SVP
stammten. Die Ausgabenbremse wurde gelöst und mit 115 zu 67 Stimmen wurde das
Geschäft angenommen. Am 10. Dezember verhandelte der Ständerat die Differenz und
folgte dem Nationalrat darin, die Höchstmasse von Fahrzeugen nicht ins Bundesgesetz
zum 4-Meter-Korridor sondern ins Strassenverkehrsgesetz zu schreiben. In der
Schlussabstimmung vom 13. Dezember nahm der Ständerat die Vorlage mit 37 zu 1
Stimme an, der Nationalrat mit 143 zu 36 Stimmen. Die Gegenstimmen kamen
ausschliesslich aus der SVP-Fraktion. 26

Strassenverkehr

Im März 2014 nahm der Ständerat als Erstrat die Beratung über die Änderung des
Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-
Strassentunnel) auf. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen der kleinen
Kammer (KVF-SR) empfahl dem Plenum mit 7 gegen 6 Stimmen, auf die Vorlage
einzutreten und ohne Änderung zuzustimmen. Eine Minderheit Stadler (glp, UR)
beantragte Nichteintreten, eine Minderheit I Janiak (sp, BL) forderte die Rückweisung
an den Bundesrat mit dem Auftrag, die Vereinbarkeit mit dem Landverkehrsabkommen
sowie die Verfassungsmässigkeit vertieft zu prüfen. Eine Minderheit II Graber (cvp, LU)
verlangte die Rückweisung an den Bundesrat, damit dieser aufzeige, wie die
Forderungen der Zentralschweizer Regierungskonferenz in der Vorlage erfüllt werden.
Eine Minderheit III Graber (cvp, LU) beantragte schliesslich die Rückweisung an den
Bundesrat mit dem Auftrag, ein Programm vorzulegen, welches aufzeigt, welche
Strassenbauprojekte wegen der zweiten Röhre entfallen bzw. verzögert werden und wie
die Mehrkosten aus dem Unterhalt der zusätzlichen Röhre finanziert werden. In seinem
Votum für den Antrag der Kommissionsminderheit nahm Standerät Markus Stadler
Bezug auf die wichtigsten Argumente der Kommissionsmehrheit. Im Gegensatz zur
Darstellung der Mehrheit werde das Tessin während der Sanierung nicht abgeschnitten:
Der neue Gotthard-Basistunnel sei bis dahin in Betrieb und neben dem Gotthard
führten auch noch andere Pässe in den Norden. Zudem wäre es möglich, den Tunnel in
den Sommermonaten zu öffnen. Die Verkehrssicherheit werde durch eine zweite Röhre
nur in den Röhren erhöht, auf den Zufahrtsstrecken erhöhe sich dafür das Unfallrisiko
durch erwarteten Mehrverkehr. Die Sicherheit lasse sich mit einfachen Massnahmen
sehr viel günstiger und effizienter steigern: Beispielsweise könnte der Mindestabstand
zwischen Lastwagen erhöht oder die Höchstgeschwindigkeit gesenkt werden. Stadler
betonte zudem den Widerspruch der Vorlage mit dem Alpenschutzartikel. Weitere
Rednerinnen und Redner sorgten für eine ausgesprochen lange Eintretensdebatte. Mit
25 gegen 16 Stimmen trat die kleine Kammer schliesslich auf die Vorlage ein und lehnte
sämtliche Minderheitenanträge ab. In der Gesamtabstimmung stimmte der Ständerat
der Vorlage ebenfalls mit 25 gegen 16 Stimmen zu. Der Nationalrat debattierte in der
Herbstsession über die Vorlage. Neben dem Minderheitenantrag Rytz (gps, BE) auf
Nichteintreten waren weitere Minderheitsanträge gestellt worden: Minderheit I Graf-
Litscher (sp, TG) forderte die Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag,
Verfassungsmässigkeit sowie Vereinbarkeit mit dem Landverkehrsabkommen vertieft zu
klären. Die Minderheit II Graf-Litscher (sp, TG) verlangte die Rückweisung an den
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Bundesrat verbunden mit der Aufgabe, ein Verzichts-, Verzögerungs- und
Finanzierungsprogramm vorzulegen. Die Minderheit III Grossen (glp, BE) beantragte die
Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, in Artikel 84 Absatz 3 der
Bundesverfassung ergänzend festzuhalten, dass die Benutzung zusätzlicher Fahrspuren
pro Richtung auf Transitachsen im Alpengebiet verboten ist. Minderheit IV Nordmann
(sp, VD) wollte die Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag verbinden, dem
Parlament eine Sanierung ohne zweite Röhre dafür mit zeitlich umfassendem
Bahnverlad von Strassenfahrzeugen zu unterbreiten. Nach langer Debatte zeigten sich
sowohl in der Abstimmung über Eintreten wie auch in den Abstimmungen über die
Rückweisungsanträge klare Gräben entlang der Parteilinien: Die Fraktionen von SP,
Grünen und Grünliberalen stimmten geschlossen für Nichteintreten und für die
Rückweisungsanträge, während die Fraktionen von SVP, FDP, CVP und BDP (bis auf 2
Stimmen) geschlossen für die bundesrätliche Vorlage eintraten. In der
Schlussabstimmung vom 26. September 2014 nahm der Nationalrat die Vorlage mit 120
gegen 76 Stimmen an, der Ständerat mit 28 zu 17 Stimmen. Der Verein „Nein zur 2.
Gotthardröhre“, welchem neben SP, Grünen, Grünliberalen auch EVP und CSP sowie
über 40 weitere national oder regional tätige Organisationen angehören, ergriff das
Referendum. Bereits im Dezember und somit noch vor Ablauf der Referendumsfrist am
15.1.2015 liess der Verein verlauten, die notwendigen 50'000 Unterschriften seien
beglaubigt, darüber hinaus seien noch einmal so viele zusätzliche Unterschriften
zusammengekommen. 27

Umweltschutz

Lärmschutz

Im Berichtsjahr sprach sich das Parlament für einen verstärkten Schutz gegen
Eisenbahnlärm aus. Durch eine Revision des Bundesgesetzes über die Lärmsanierung
der Eisenbahn sollen ein Anstieg der Lärmbelastung durch Verkehrszunahme verhindert
und zusätzliche Personen vor grenzwertüberschreitendem Eisenbahnlärm geschützt
werden. Kernstück der bis 2028 befristeten Vorlage ist die Einführung von
Emissionsgrenzwerten für bestehende Güterwagen ab 2020, was faktisch einem Verbot
von Güterwagen mit lauten Grauguss-Bremssohlen gleichkommt. Darüber hinaus soll
der Bund lärmvermindernde Massnahmen an der Fahrbahn wie akustisches
Schienenschleifen oder den Einbau von Schienenschallabsorbern vornehmen können,
wofür Investitionen in der Höhe von CHF 76 Mio. geplant sind. Weitere CHF 40 Mio. soll
der Bund für Investitionsbeihilfen zur Förderung lärmarmer Produkte einsetzten
können. Das Anliegen inklusive des für die Finanzierung der Lärmsanierung
vorgesehenen Verpflichtungskredits von CHF 1,515 Mrd. war im erstberatenden
Nationalrat grundsätzlich unbestritten und die grosse Kammer stimmte beiden Vorlagen
nach Ablehnung mehrerer Minderheitsanträge einstimmig zu. Besagte Anträge
formierten sich von Seiten der Kommission zum einen durch eine breite Minderheit
Hardegger (sp, ZH), welche die Verringerung von beim Rangieren von Zügen
entstehendem Lärm derjenigen von rollenden Güterzügen vorziehen wollte, sowie
durch eine bürgerliche Minderheit Hurter (svp, SH), die verstärkte Berücksichtigung von
lärmsanierenden Massnahmen auf dem Ausbreitungsweg des Schalls (z.B.
Lärmschutzwände) forderte. Diese wurden im Plenum ebenso abgelehnt wie die linken
Minderheiten zur Vorverlegung des Inkrafttretens der Emissionsgrenzwerte auf 2017
und zur Erhöhung des Verpflichtungskredits auf die Höhe des ursprünglichen, im Jahr
1998 gesprochenen Kredits (CHF 1,854 Mrd.). Auch im Ständerat, der das Geschäft in
der Herbstsession als Zweitrat behandelte, fanden Verpflichtungskredit und
Gesetzesvorlage einhellige Zustimmung. Die kleine Kammer hatte lediglich über einen
Minderheitsantrag Stadler (glp, UR) zu befinden, welcher den im Gesetz
vorgeschriebenen Schutzgrad, wonach mindestens zwei Drittel der unter übermässigem
Bahnlärm leidenden Anwohner vor dem Lärm zu schützen seien, auf 75% erhöhen
wollte. Der Urner Ständerat verwies dabei auf die Botschaft des Bundesrates, in der
oftmals die Rede sei, der Schutzgrad werde mit den neu zu treffenden Massnahmen
übertroffen. Durch die Einführung der Emissionsgrenzwerte werde gar ein Anstieg des
Schutzgrades auf 80% erwartet. Bundesrätin Leuthard (cvp) plädierte in der Folge auf
ein schrittweises Vorgehen und die momentane Beibehaltung des Zweidrittelziels. Der
Minderheitsantrag unterlag mit 13 zu 25 Stimmen. Noch in derselben Session passierte
die Gesetzesänderung die Schlussabstimmung in den Räten. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2013
MARLÈNE GERBER
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Allgemeiner Umweltschutz

Im Herbst 2018 erschien der Bericht «Harmonisierung der Bundesmessnetze» in
Erfüllung des Postulates Schneeberger (fdp, BL). Im Bericht wurde eine Inventarisierung
der Bundesmessnetze vorgenommen, Synergiepotenziale zwischen diesen identifiziert
sowie potenzielle Optimierungsmöglichkeiten und Vorschläge zum weiteren Vorgehen
ausgearbeitet.
Im Rahmen der Inventarisierung wurden insgesamt 22 Messnetze in Bundeshand
gezählt. Die Messnetze wurden sodann in zwei Gruppen eingeteilt. Es resultierten die
Gruppe A der Messnetze mit manueller Datenerhebung und somit geringem
Automatisierungsgrad, wie u.a. Messnetze in den Bereichen Wald (bspw. Messung des
Waldzustandes und -wachstum), Boden und Biodiversität sowie die Gruppe B der
Messnetze mit automatischer Datenerhebung respektive hohem Automatisierungsgrad,
wie etwa Messnetze in den Bereichen Luft, Meteorologie, Hydrologie (bspw. Messung
der Abflussmengen, Wassertemperatur) und Schnee. Der Bericht hielt weiter fest, dass
es bereits in der Vergangenheit zwischen verschiedenen Messnetzen eine technische
und inhaltliche Zusammenarbeit gegeben habe. Weitergehende Synergiepotenziale
lägen vor allem in den Prozessschritten Messnetzkonzept, Datenerhebung und
Datenhaltung. Die im Bericht identifizierten Zusammenarbeitspotenziale wurden
sodann zu thematischen Optimierungsmöglichkeiten zusammengefasst. Der Bundesrat
beauftragte daraufhin das UVEK, in Zusammenarbeit mit sämtlichen zuständigen
Bundesämtern diese Optimierungsmöglichkeiten vertieft zu prüfen und gegebenenfalls
umzusetzen. Vier thematische Arbeitsgruppen sollen für die jeweiligen
Optimierungsmöglichkeiten das Aufwand-Nutzen-Verhältnis überprüfen. Der definitive
Entscheid über die Umsetzung der einzelnen Verbesserungsmöglichkeiten obliegt den
einzelnen Ämtern. Das UVEK wird dem Bundesrat bis Ende 2021 Bericht erstatten. 29

BERICHT
DATUM: 05.09.2018
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Sommersession 2019 schrieb der Nationalrat das Postulat «Zusammenlegung
Laborbereiche des Bundes. Bessere Ausnutzung der Ressourcen» von Daniela
Schneeberger (fdp, BL) ab, nachdem der Bundesrat 2018 den Bericht «Harmonisierung
der Bundesmessnetze» in Erfüllung des Postulates publiziert hatte. 30

POSTULAT
DATUM: 18.06.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Ärzte und Pflegepersonal

In einer Motion forderte Nationalrätin Schneeberger (fdp, BL), dass das Seco vom
Bundesrat beauftragt werde, einen Leistungskatalog im Bereich der häuslichen Pflege
auszuarbeiten. Über diesen sollten Leistungen ausserhalb des KVG abgegolten werden,
namentlich auch solche, die ausserhalb des Arbeitsvermittlungsgesetzes (AVG) erbracht
werden. Diese Massnahme wurde als relevant erachtet, da Anbieterinnen von häuslicher
Pflege vom Seco unter das AVG unterstellt wurden, dies vorwiegend zur Vorbeugung
unkontrollierter Zuwanderung und Lohndumpings. Die Beurteilung, ob eine Leistung
unter das AVG falle oder nicht verursache Unsicherheit, Kosten und schade nicht
zuletzt auch einer günstigen, privat finanzierten Versorgung. Die geforderte Lösung wird
als unkompliziertes Vehikel betrachtet, diese Unsicherheit zu beheben: Das Seco soll
zusammen mit der Branche einen Leistungskatalog erarbeiten, worin möglichst
verbindlich geklärt wird, welche Form der häuslichen Pflege unter dem AVG geregelt ist
und welche nicht. Das Seco hatte sich bereits vor der Verabschiedung im Rat bereit
erklärt, diesen Weg zu gehen. Der Nationalrat hatte das Geschäft in der
Frühjahrssession stillschweigend dem Ständerat überwiesen, welcher im Folgejahr
damit konfrontiert wird. 31

MOTION
DATUM: 22.03.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Soziale Gruppen

Familienpolitik

Suite à un article du Sonntagsblick évoquant les coûts de l’aide sociale, la députée
Schneeberger (plr, BL) a déposé un postulat, enjoignant le Conseil fédéral de répondre
à quelques questions relatives à la révision du Code civil de 2013. La conseillère
nationale questionne l'évolution des coûts de l’aide sociale ainsi que dans le domaine
de la protection de l’enfant et de l’adulte. Considérant dans certains cas les tarifs
exorbitants, elle demande alors si les objectifs de la révision ont bien été atteints.
Souhaitant ensuite le rétablissement du principe de “qui décide paie” entre la
Confédération et les cantons, elle enjoint le Conseil fédéral d’indiquer une liste de
mesures et variantes allant dans ce sens, ainsi que des mesures permettant de maîtriser
l’accroissement des coûts. Le Conseil national a accepté le postulat lors de la session
d’hiver du parlement. 32

POSTULAT
DATUM: 12.12.2014
SOPHIE GUIGNARD

En mars 2017 le Conseil fédéral a publié un rapport intitulé "Premières expériences
avec le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte". Il répondait à
plusieurs objets: 1) le postulat concernant les coûts de l’aide sociale de la députée
Schneeberger (14.3776) 2) la demande d'un premier état des lieux demandé par le
groupe socialiste (14.3891) sur le remplacement des autorités de tutelle par les APEA 3)
le postulat Vitali (14.4113) visant à trouver des solutions pour améliorer les pratiques de
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et enfin 4) le rapport demandé par
Silvia Schenker (15.3614) sur les délais de recours dans le cadre du droit à la protection
de l'enfant et de l'adulte.
Le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte, entré en vigueur en janvier
2013 a fait l'objet de plusieurs critiques, notamment canalisées par les postulats
mentionnés ci-dessus. Le rapport du Conseil fédéral se contente dans le présent
rapport de présenter quelques éléments de réponse aux interrogations des
parlementaires en ce qui concerne le nombre de dossiers et les coûts qui en découlent,
le droit de recours et l'implication des communes, la prise en considération des
proches, l'adaptation des délais de recours, le signalement de personnes en danger
ainsi que la dispense de certaines obligations pour les proches. Le rapport se conclut
sur une note positive, prenant en compte le fait que l'application d'une révision aussi
vaste ne va pas sans poser quelques difficultés dans les premiers temps. Le besoin de
légiférer au niveau fédéral reste donc minime. Cependant, l'intégration des proches
dans les procédures de l'APEA et la prise en compte de leurs rôles et besoins dans le
cadre de curatelle et de placement d'enfant ainsi que la procédure à suivre en cas de
signalement de personne en danger sont au programme pour les législateurs. 33

BERICHT
DATUM: 29.03.2017
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medienpolitische Grundfragen

Auch im Jahr 2017 riss die Kritik an der Admeira nicht ab. Im April 2017 begann die
Swisscom, anonymisierte Werbedaten für zielgruppenbasierte Werbung an die Admeira
weiterzuleiten. Zuvor hatte sie ihre Festnetzkunden auf eine aktualisierte
Datenschutzerklärung hingewiesen, die unter anderem beinhaltete, dass die Kunden bei
der Datenweitergabe Widerspruch einlegen können. Das Ausbleiben einer expliziten
Reaktion durch den Kunden verstand die Swisscom dabei als implizite Zustimmung zu
den aktualisierten Bestimmungen (Opt-Out). Dieses Vorgehen stiess jedoch im
Parlament auf Widerstand: Im Mai 2017 reichten Manfred Bühler (svp, BE, Ip. 17.3185),
Fabio Regazzi (cvp, TI, Ip. 17.3190) und Kathy Riklin (cvp, ZH, A. 17.1013) Interpellationen
und Anfragen ein, mit denen sie vom Bundesrat Erklärungen zum Vorgehen der
Swisscom forderten. Darin kritisierten sie insbesondere, dass bei einer
stillschweigenden Annahme der Datenschutzerklärung die Gefahr bestehe, dass
Personen unbewusst zustimmten, zum Beispiel weil sie das Kleingedruckte nicht
gelesen hätten. Der Bundesrat lehnte aber eine Deutungshoheit über die Zulässigkeit
dieses Opt-Out-Prinzips ab und verwies auf die Zuständigkeit der Zivilgerichte sowie
auf die unternehmerische Autonomie der Swisscom. 

Sorgen machten sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier insbesondere auch
wegen der starken Marktposition der SRG, die sich durch ihre Beteiligung an der

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.01.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Admeira noch zu verstärken drohe. Die KVF-SR forderte vom Bundesrat in einer Motion
(Mo. 17.3355), sicherzustellen, dass die Kooperationen der SRG der Angebots- und
Meinungsvielfalt zugute kämen und interessierte Partner diskriminierungslos in die
Reihen der Aktionäre aufgenommen würden. Die KVF-SR hatte die Motion
ausgearbeitet, nachdem der Nationalrat im Juni 2017 eine parlamentarische Initiative
von Gregor Rutz (svp, ZH, Pa.Iv. 15.495) angenommen hatte, welche eine Beschränkung
der nichtkonzessionierten Tätigkeiten der SRG auf volkswirtschaftlich zwingende und
nicht bereits durch private Anbieter abgedeckte Bereiche forderte. Ähnliche Anliegen
hatten 2016 bereits Hugues Hiltpold (fdp, GE, pa.Iv. 16.422) und Beat Vonlanthen (cvp,
FR, pa. IV. 16.410) mittels parlamentarischer Initiativen vertreten. Auch Corina
Eichenberger-Walther (fdp, AG) forderte in einer Interpellation (Ip. 17.3807) Auskunft
darüber, welche rechtlichen Möglichkeiten bestünden, die SRG zu einem
diskriminierungsfreien Zugang für die privaten Medien zu verpflichten. In ihrer
Interpellation fragte sie auch nach den durch ihre Teilnahme an der Admeira
entstehenden finanziellen Risiken für die SRG – ein Thema, das auch eine Anfrage von
Daniela Schneeberger (fdp, BL) aufnahm (A. 17.5300). 

Die Verlage teilten die Sorgen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier bezüglich
der Stellung der SRG aufgrund von Admeira. Im September 2017 forderten Pietro Supino
und Peter Wanner als Verleger der Tamedia, respektive der AZ-Medien, eine
Aufspaltung der Admeira in zwei separate Gesellschaften: in ein Unternehmen für
Datenmanagement und eines für den Verkauf von Werbung. Die Vermischung der
beiden Bereiche sei „keine saubere Lösung“, weil ein Grossteil der Daten – gemäss
Wanner „das Gold von heute“ – von der staatlich kontrollierten Swisscom stamme. Nötig
sei stattdessen eine offene, diskriminierungsfreie Branchenlösung, erklärte Tamedia-
Sprecher Christoph Zimmer. Eine für alle vollständig offene Datenplattform sei aus
Datenschutzgründen nicht möglich, konterte Admeira-Sprecherin Romi Hofer. Da alle
Verlage ihre Inserate über Admeira verkaufen und Aktionäre werden könnten, verfügten
Swisscom, Ringier und die SRG auch nicht über einen ungerechtfertigten
Wettbewerbsvorteil.

Ende August 2017 gab Admeira bekannt, dass sie ein Tochterunternehmen mit dem
Namen Adtelier gegründet habe. Dieses soll Sonderwerbeformen wie Native Advertising,
Storytelling und Content Marketing, also ähnliche Werbeformen wie Publireportagen,
die wie redaktionelle Produkte aussehen, produzieren. Diesbezüglich wollte Karl Vogler
(csp, OW, Ip. 17.3899) mittels einer Interpellation vom Bundesrat wissen, ob die Nutzung
solcher Sonderwerbeformen wirklich noch dem Service Public-Auftrag der SRG
entspreche. Dieser erwiderte, dass die Beteiligung an Admeira ausserhalb des Service
Public-Auftrags liege, die SRG keine Gebührengelder dafür nutze und dies
entsprechend ein unternehmerischer Entscheid der SRG sei. 

Ende Oktober 2017 schickte das UVEK schliesslich einen Revisionsentwurf der Radio-
und Fernsehverordnung (RTVV) in die Vernehmlassung, gemäss dem der SRG und den
privaten Anbietern mit Konzession zielgruppenspezifische Werbung in ihren
konzessionierten Programmen unter Auflagen erlaubt sein soll. Dies stiess beim
Verlegerverband auf Unverständnis. Durch diese Stärkung der Admeira werde das Gebot
auf Rücksichtnahme auf die privaten Medien ausgehöhlt, erklärte der Geschäftsführer
des Verbands Schweizer Medien, Andreas Häuptli. 34

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien
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Linke und ökologische Parteien

Dank dem Übertritt des ursprünglich Parteilosen Markus Stadler, der in Uri als
Nachfolger des zurückgetretenen CVP-Ständerats Hansruedi Stadler in die kleine
Kammer gewählt wurde, kam die GLP – neben Verena Diener (ZH) – zu einem zweiten
Vertreter im Ständerat.

PARTEICHRONIK
DATUM: 31.12.2010
MARC BÜHLMANN

Mit einem Budget von rund CHF 250'000.- wollte die GLP ihre Sitzzahl im Nationalrat
von drei auf sechs bis acht erhöhen und die beiden Ständeratsmandate (ZH und UR)
halten. Wahlziel sei eine eigene Fraktion, wobei die Zusammenarbeit mit der CVP und
der EVP weitergeführt werden solle, gab Parteipräsident Bäumle im Januar bekannt. Mit
Listenverbindungen wolle man zudem die Mitte insgesamt zu stärken versuchen.
Ansprechen wolle man insbesondere eine urbane Wählerschaft. 35

WAHLEN
DATUM: 08.01.2011
MARC BÜHLMANN

Für beide bisherigen Ständeratssitze in Zürich (Verena Diener) und in Uri (Markus
Stadler) musste die GLP in den zweiten Wahlgang. Dabei wehrte sie sich letztlich relativ
deutlich gegen die Angriffe der SVP. In zwei weiteren Kantonen hatte sich die GLP
Chancen auf weitere Ständeratsmandate ausgerechnet. Im Kanton Aargau (Peter
Schumacher) und im Kanton Waadt (Isabelle Chevalley) hatte die Partei jedoch keine
Chance.

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Verbände

Gewerbe, Dienstleistungen, Konsum

Nachdem in der Presse und innerhalb des Schweizerischen Gewerbeverbandes (SGV)
erst darüber gemutmasst worden war, ob Verbandspräsident Jean-François Rime (svp,
FR) im Frühling 2020 nochmals für das höchste Amt im Verband kandidieren würde,
obwohl er damit gegen dessen Amtszeitbeschränkung verstossen hätte, war nach der
Nicht-Wiederwahl Rimes bei den Nationalratswahlen im Herbst 2019 schnell klar, dass
er als Konsequenz auch vom SGV-Präsidium zurücktreten wird. Wie die NZZ danach
resümierte, seien die eidgenössischen Wahlen für den Verband ein Debakel gewesen
und auch der Tages-Anzeiger hielt fest, der SGV stehe vor einem Scherbehaufen – denn
nicht nur Verbandspräsident Rime, auch Verbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH)
sowie Vorstandsmitglied Hansjörg Brunner (fdp, TG) wurden nicht nochmals in den
Nationalrat gewählt. Die Wiederwahl in die grosse Kammer schaffte einzig die
Vizepräsidentin des Verbands, Daniela Schneeberger (fdp, BL). 
Mehrere Kandidierende brachten sich sodann in Position, um das frei werdende Amt zu
beanspruchen: Wie die Presse im Dezember 2019 berichtete, wollten sowohl Diana
Gutjahr (svp, TG) als auch Fabio Regazzi (cvp, TI) im April 2020 für das
Verbandspräsidium kandidieren. Mit Gutjahr könnte erstmals eine Frau, mit Regazzi
erstmals ein Tessiner diese Position beim SGV einnehmen. 36

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 31.12.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

1) AZ, 3.11.11.; Po. 10.3897; AB SR, 2011, S. 296; Lit. Stiglitz et al. 2009.
2) AB NR, 2015, S. 29 ff.
3) AB NR, 2013, S. 512 (zu 12.4020); AB NR, 2013, S. 512 (zu 12.4021)
4) NLZ, 12.6.11; 3.2.12; NZZ, 29.2.12; NLZ, 3.3.12; Presse vom 12.3.12; NLZ, 20.3.12; NZZ, 7.4.12; SGT, 12.4.12; Presse vom 16.4.12;
www.ur.ch
5) AZ, 31.8. und 6.10.11; NZZ, 1.9.11.
6) BaZ, 2.4.15; BLZ, 8.4., 14.4., 24.4.15; NZZ, 5.5.15; BaZ, 9.6., 24.6.15; BLZ, 17.8., 24.8.15; BZ, 9.10.15; BLZ, BaZ, 19.10.15
7) URZ, 22.5., 29.5., 3.10., 5.10., 19.10.15
8) BaZ, 4.4.19; BLZ, 11.4.19; BaZ, 12.4., 16.4., 24.4.19; BLZ, 26.4., 27.4., 6.5., 13.5., 15.5.19; BaZ, 6.6.19; BLZ, 28.6., 21.8., 9.9.,
11.10., 14.10.19; BLZ, BaZ, 21.10.19; BLZ, 22.10.19; BaZ, 26.11.19
9) BaZ, 27.2.19; BLZ, 3.4., 9.4., 23.4.19; BaZ, 4.5., 6.5.19; BLZ, 15.5., 18.7.19; BaZ, 24.7., 23.8., 24.8., 4.9.19; BLZ, 5.9.19; BLZ,
BaZ, 6.9.19; BaZ, 11.9., 14.9., 25.9.19; BLZ, 1.10., 4.10., 5.10.19; BaZ, 12.10.19; BLZ, BaZ, 21.10.19; BaZ, 22.10., 23.10.19; BaZ,
24.10.19; BaZ, 26.10., 28.10., 30.10., 31.10.19; BLZ, 5.11., 11.11., 16.11., 25.11.19
10) AB NR, 2015, S. 39 f.
11) BO CN, 2017, pp.727 s.; Communiqué de presse RK-N/CAJ-N; Rapport RK-N/CAJ-N
12) BO CE, 2018, pp.382 s.; Communiqué de presse CAJ-CE; Rapport CAJ-CE
13) BR, Bericht des Bundesrates vom 6. März 2015 über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahr 2014, S.°17,
18 und 119; BR, Die FINMA und ihre Regulierungs- und Aufsichtstätigkeit, 18.12.14; Po. 12.4095 (Graber): AB SR, 2013, S. 103 ff.;
Po. 12.4121 (de Courten) AB NR, 2014, S. 1550 f.; Po. 12.4122 (Schneeberger) AB NR, 2014, S. 1809 f.; Po. 13.3282 (de Buman):
AB NR, 2013, S. 1185; NZZ, 25.1., 19.12.14
14) BO CN, 2017, p.704
15) Bericht zum Vernehmlassungsverfahren; Medienmitteilung des Bundesrates vom 28.06.2017; Stellungnahmen zur
Vernehmlassung
16) AB NR, 2017, S. 1493 f.; BLZ, 22.9.17
17) AB NR, 2018, S. 76 f.
18) AB SR, 2018, S. 598; Bericht WAK-SR vom 19.6.18

01.01.65 - 01.01.20 19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



19) AB NR, 2019, S. 1073 ff.; Bericht WAK-NR vom 15.4.19
20) AB SR, 2012, S. 727.
21) Medienmitteilung Bundesrat vom 12.9.2014
22) AB NR, 2014, S. 2352
23) AB SR, 2015, S. 225 f.; Medienmitteilung FK-SR vom 17.2.15
24) BBI, 2018, S. 2253 ff.; Botschaftsleitfaden März 2019; Gesetzgebungsleitfaden 2019
25) BO CE, 2012, p. 509 ss.; BO CN, 2012, p. 2233.
26) BBl, 2013, S. 3823ff.; AB SR, 2013, S. 881ff., 1107, 1172; AB NR, 2013, S. 2011ff., 2235
27) AB NR, 2014, S. 1733 ff.; AB NR, 2014, S. 1866.; AB SR, 2014, S. 191 ff.; AB SR, 2014, S. 323 ff.; AB SR, 2014, S. 982.; BBI, 2014,
S. 7343 f.; LZ, 21.3.14; CdT, 22.9.14; NZZ, 25.9.14; LT, 27.12.14
28) BBl, 2013, S. 489 ff., 527 ff., 531 und 7391 ff.; AB NR, 2013, S. 937 ff. und 1772; AB SR, 2013, S. 714 ff. und 933.
29) Bericht Bundesrat vom 5.9.18; Medienmitteilung Bundesrat vom 5.9.18
30) BBI, 2019, S. 2955 ff.
31) AB NR, 2013, S. 509.
32) BO CN, 2014, p.2356; SoBli 21.09.14
33) Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Postulate 14.3776, 14.3891, 14.4113 und 15.3614; Rapport du Conseil fédéral en
réponse aux postulats 14.3776, 14.3891, 14.4113 et 15.3614
34) Medienmitteilung UVEK vom 30.10.17; NZZ, 9.3.17; TA, 13.5., 8.6.17; NZZ, 31.8.17; AZ, 15.9., 16.9.17
35) BaZ, 8.1.11.
36) NZZ, 28.9.19; TA, 19.10.19; NZZ, TA, 22.10.19; NZZ, 26.10.19; So-Bli, 27.10.19; SGT, TZ, 29.10.19; LT, 6.11.19; TA, 12.11.19; CdT,
14.12.19; SGT, TZ, 21.12.19; SGT, 23.12.19; AZ, 27.12.19

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.20 20


